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Bekanntmachung
Nr. >V. M. 57/4 . 16. K. R. A.

treffend Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen
olle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hans, Jute , Seide) und daraus

hergestellten Garnen und Seilsäden.

t-üii

Nachstehende Anordnungen iverden hiermit aus Grund I
Gesches über den Belagerungszustand vom 4 . Juli 1851
io Bayern auf Grund des Gesetzes über den KriegSzu-
ü wm, 5 November 1912 in Verbindung mit der Kgl.
mdnung vom 31 . Juli 1914 , den Übergang der voll-
jmden Gewalt betreffend — zur allgemeinen Kenntnis
stacht. Jede Zuwiderhandlung — worunter auch verspätete

Mvollständige Meldung fällt — wird , soweit nicht nach
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,

der Bekanntmachung über Vorratserhebung vom 2.
chraar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54 ) in Verbindung mit

Srweiterungsbekanntmachungen vom 3. September 1915
S«Gesetzbl. S . 549 ) und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs-
bl. S . 684) bestraft *).

' 8 1.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Per¬
sonen usw. (meldepflichtige Personen ) unterliegen
hinsichtlich der von dieser Bekanntmachung be-
»offenen Gegenstände (meldepslichtige G -genstände)
einer monatlichen  Meldepflicht.
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§ 2.

Meldepflichtige Gegenstände.
Meldepflichtig sind:
a) sämtliche unverarbeiteten und in Verarbeit¬

ung befindlichen Vorräte der nachstehend näher
bezeichneten tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffe,

b> sämtliche aus diesen tierischen und pflanzliche»
Spinnstoffen hergestellte Garne und Seil¬
säden, und zwar in der in den amtlichen
Meldescheinen vorgesehenen Einteilung:

Gruppe 1 : Sämtliche Vorräte an
4 . 1. ungefärbter und gefärbter reiner Schafwolle,

Kamelhaar , Mohair , Alpakawolle , Kaschmir,
ungewaschen, rückeugewaschen, fabrikmäßig ge¬
waschen, karbonisiert)

2. ungefärbten und gefärbten Spinnstoffen aus
reiner Schafwolle , Kamelhaar , Mohair , Al¬
pakawolle, Kaschmir also Kammzug , Kämm¬
linge und Abgänge jeder Art dies er Spinn¬
stoffe aus Wäscherei, Kämmerei , Kammgarn-
und Streichgarnspinnerei , Weberei , Strickerei
und Wirkerei )

3. Zickel-, Ziegen -, Kälber -, Rinder , Fohlen'
und Pferdehaaren , mit Ausnahme von Schweif¬
und Mähnenhaaren.

2 . Sämtliche Webgarne , Trikotgarne und Wirk¬
garne (Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn,

vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
,Ordnung verpflichtet ist, nicht in der gefetzten

«« «, oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
weldstrafx bis zu zehntausend Mark bestraft ; auch
vnäte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem

BotTfcr tt erklärt werden . Ebenso wird bestraft,
^9 °?nch die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurich-

-7  fuhren unterläßt.
myrlaffig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

oder, verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist rr-
M ^ Wichtige oder unvollständige Angaben macht,

«^ eldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Un-
Gefängnis bis zu sechs Monaten be-

er.en » ^ ird bestraft , wer fahrläffig die vorge-
8^ -̂vgrrbücher einzurichten oder zu führen

[ mit

Vom 31 . Mai 1916.

mit Streichgarn gezwirnt ), gleichviel, ob diese
Garne hergestellt sind aus:

1. reiner Wolle , Kamelhaar , Mohair , Alpakaaiolle,
Kaschmir, vngewasckeu , rückeugewaschen, fab¬
rikmäßig gewaschen, karbonisiert , ohne oder
mit einem Zusatz von Kunstwolle;

2 . Spinnstoffe » aus reiner Schafwolle , Kamel¬
haar , Mohair , Alpakamvlle , Kaschmir, also
Kämmzug , Kämmlingen , Abgängen jeder Art
aus Wäscherei, Kämmerei , Kammgarn - und
Streichgarnspinnerei , Weberei , Strickerei und
Wirkerei , ohne oder mit einem Zusatz von
Kunstwolle)

3 . aus Mischungen der unter 1. und 2 . genann¬
ten Spinnstoffe ohne oder mit einem Zusatz
von Kunstwolle.

6 . Sämtliche Strickgarne (Hand - und Maschinen¬
strickgarne aus Kammgarn , Streichgarn,
Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt ), gleich¬
viel, aus welchem der unter B . genannten
Spinnstoffe diese Garne hergestellt sind, ohne
oder mit einem Zusatz von Ba umwolle oder
anderen pflanzlichen Spinnstoffen.

Gruppe 2 :

Meide "! Baumwolle , Linters , Baumwollabgänge , Baum-
wollabsälle (einschließlich Slripse und Kämm¬
linge ), auch mit anderen Spinnstoffen (Wolle,
Kunstwolle usw.) gemischt, sowie Kunstbaum¬
wolle , und zwar ohne Rücksicht darauf , ob sie
roh , gefärbt oder gebleicht sind.

Besondersergangene Anordnungen , betreffend \
Beschlagnahme , und Meldepflicht von Linters an
die Kriegs -Chemikalien -Aktiengesellschast, Berlin,
Kölhener Straße 1— 4, bleiben bestehen.

B . Garne , Zwirne und deren Abfälle (Putzfäden,
Reinsäden u . dgl .), die aus den unter A . ge¬
nannten Baumwollspinnstoffen bestehen oder
einen Zusatz von Baumwollspinnstoffen ent¬
halten.

Gruppe 3
A . Bastfaserrohstoffe im Stroh (ungerüstet und ge¬

röstet ), geknickt, geschwungen , gebrochen, gehechelt
und als Werg oder beschlagnahmter (vgl . Be¬
kanntmachung Rr . W III 1500/4 . 16 KRA)
Abfall.

B . Garne , Webzwirne und Seilfäden ganz oder
teilweise aus Bastfasern hergestellt.

Gruppe 4:
A . Rohe und unversponnene Bourelte -Seide (Sei¬

denabfälle ).
B. Rohe Bourette -Webgarne.
3u kl un9 b:

Meldepflichtig sind nicht nur die frei erworbenen,
sondern auch die von der Kriegs - Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preuß . KriegSministeciumS zugewie¬
senen Bestände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbe¬
hörden bereits beschlagnahmt worden sind, unter¬
liegen ebeusalls der Meldepflicht . Im diesem Falle
ist im Meldeschein zu vermerken , daß und durch
welche Stelle eine Beschlagnahme erfolgt ist.

Wolle auf dem Fell und ungeschnittenes Bast¬
faserstroh auf dem Felde ist nicht zu melden.

Für " Bastfaserstroh besteht eine Meldepflicht nur,
wenn die Gesamtvorräte einer meldepflichtigen Per¬
son mindestens 100 kg betragen.

Melde¬
schein»

Melde
schein 4

Bei den übrigen Spinnstoffen und Garnen be¬
steht eine Meldepflicht für jebe Menge ohne Rücksicht
aus Mtndestvorräte.

Eine schätzungsiveise Angabe des Gewichts ist bei
Spinnstoffen nur für in Verarbeitung befindlichen
Mengen und für Bastfaserstroh zulässig, bei allen
anderen Spinnstoffen und bei Garnen nur in Aus¬
nahmefällen und mit Genehmigung des Webstoff¬
meldeamts . In solchen Fällen ist im Meldeschein
anzugeben , daß es sich um eine Schätzung handelt.

Auch im Spinn -, Zwirn - oder Veredelungs¬
prozeß befindliche Garne sind meldepflichtig.

Dagegen sind nicht meldepflichtig:
1. Im Stuhl liegende Ketten.
2 . Der Schuß an Webstühlen für das im Web¬

prozeß befindliche Stück der im Stuhl lie¬
genden Kette.

3 . In handelsfertiger Aufmachung für den Klein¬
verkauf vorhandene Nähfaden , Nähzwirne,
Maschinenzwirne und Stickgarne.

4 . Strick -, Stopf - und Häkelgarne aus Baum¬
wolle oder baumwollenen Spinnstoffen , so¬
weit sie am Stichtage in handelsfertiger Auf¬
machung für den Kleinoerkauf vorhanden waren.
Strickgarne , Stopfgarne und Häkelgarne aus
Wolle oder mit einem Zusatz von Wolle sind
dagegen in jeder Menge und Aufmachung
meldepflichtig.

5 . Garne im Besitze von Haushaltungen für den
Hausgebrauch.

8 3.
Meldepflichtige Personen usw.

Zur Meldung verpflichtet sind 1. alle Personen , die
Gezenttände der in § 2 bezeichneten Art in Gewahrsam haben
oder aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Er¬
werbes wegen kaufen oder verkaufen ) 2 . landwirtschaftliche
oder geiverbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche Gegen¬
stände erzeugt oder verarbeitet werden ) 3. Kommunen , öffent¬
lich-rechtliche Körperschaften und Verbände.

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 4) nicht im Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden, der sie zu dieser
Zeit im Gewahrsam hat (Lagerhalter usw.). Die Lagerhalter
sind verpflichtet , auch die für Rechnung der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung eingelagerten Bestände zu melden

Sofern sich am Stichtage im Gewahrsam von Lohn¬
färbern , Lohnwebern , Lohnwirkern oder Lohnstrickern Mengen
von weniger als insgesamt 100 kg an Garnen befinden,
hat die Meldung nur vom Eigentümer der Garne zu erfolgen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem Stichtage
aber schon abgesandten Vorräte sind nur vom Empfänger
zu melden.

Reben demjenigen , der die Ware im Gewahrsam hat,
ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines anderen
übergeben hat.

8 4.

Stichtag imd Mcldeschrift.
Maßgebend für die Meldepflicht sind die bei Beginn des

1. Tages eines jeden Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandenen
Beständen . Die Beständen sind in gleicher Weise alle Monate
spätestens bis zum 10 . Tage des betreffenden Monats (Melde¬
frist ) zu melden.

Erstmalig ist die Meldung über die bei Beginn des
I . Juni 1916 vorhandenen Spinnstoffe und Garne spätestens
bis zum 10 . Juni 1916 an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preuß . Kriegsmiuisteriums,
Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannstr . 11, zu erstatten.
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8 5.
Meldescheine.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Melde¬
scheinen (nicht durch Brief ) zu erfolgen.

Für die Meldungen sind vier Arten von Meldescheinen
bei den örtlich zuständigen amtlichen Vertretungen des Handels
(Handelskammer usw.) erhältlich , und zwar:

I Meldeschein 1 I für Wolle und Wollgarne,

I Meldeschein S 1 für Baumwolle und Baumwollgarne,

I Meldeschein »  I für Bastfasern und Bastsasergarne,

I Meldeschein 4 |  für Seidenabfälle und Bouretregarne,

Aus dem Neichsausland (nicht aus dem Zvllausland)
eingeführte meldepflichtige Gegenstände der Gruppen 1, 3
und 4 dieser Bekanntmachung sind an dem ersten, dem Tage
der Einfuhr folgenden Stichtage auf einem besonderen Melde¬
schein der für die betreffende Gruppe vorgeschriebenen Art
zu melden . Besetzte feindliche Gebiete gelten nicht als Reichs¬
ausland im Sinne dieser Bestimmung . Der Meldeschein hat
den Vermerk : „ Eingeführt am (Tag der Einfuhr ) aus (Her¬
kunftsland )" zu tragen . Für zu verschiedenen Zeiten oder
aus verschiedenen Ländern erfolgte Einfuhr sind besondere
Meldescheine zu verwenden . Die Unterlassung dieser Meld¬
ung erschwert den Beweis , daß die Gegenstände aus dem
Auslande eingeführt sind, und daß für sie die besonderen
für die aus dem Auslande eingeführten Gegenstände gelten¬
den Bestimmungen zur Anwendung kommen. An den folgenden
Stichtagen sind die bereits einmal als eingeführt gemeldeten
Gegenstände nicht mehr besonders zu behandeln.

Die Anforderung soll auf einer Postkarte (nicht mit
Brief ) erfolgen , die nichts anderes enthalten soll, als die kurze
Anforderung der gewünschten Meldescheine, die deutliche Unter¬
schrift mit genauer Adresse und Firmenstempel . Sämtliche in
den Meldescheinen gestellten Fragen sind genau zu beantworten.

Meitere Mitteilungen dürfen die Melde¬
scheine nicht enthalten-  auch dürfen bei Einsendung der
Meldescheine andere Mitteilungen demselben Briefumschläge
nicht beigefügt werden.

Auf einen Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines
und desselben Eigentümers oder die Bestände einer und der¬
selben Lagerstelle gemeldet werden.

Die Meldescheine sind ordnungsgemäß frankiert an das
Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW48 , Verlängerte
Heldemannstr 11, einzuscnden. Auf die Vorderseite der zur
Übersendung von Meldescheinen benutzten Briefumschläge ist,
je nach dem Inhalt , der Vermerk zu setzen: „ Enthalt Melde¬
schein für Wolle , Baunnvolle , Bastfasern oder Seide " .

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Aus¬
fertigung (Abschrift, Durchschlag, Kopie ) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 6.
Muster.

Muster der 'gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderes
Verlangen dem Webstoffmeldeamt zu übersenden.

Lagerbuch.
8 7.

Jeder Meldpslichtige hat ein Lagerbuch zu führen , aus
dem jede Änderung der Vorratsmengen meldepflichtiger Gegen¬
stände und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der
Meldpflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht
er kein besonderes Lagerbuch einzurichten.

Über die gemäß § 3, Ziffer 4 und 6 der Bekannt¬
machung betreffend Beschlagnahnie baumwollener Spinnstoffe
und Garne (W 11 1700/2 . 16 K R A vom 1. April 1916)
von dem Veräußerungs - und Verarbeitungsverbot ausge-
nvmmenen Baumivollspinnstoffe und -garne ist ein besonderes
Lagerbuch zu führen.

Über Rähfaden , Nähzwirne , Maschinenzwirne und Stick-

Bekanntmachung
Nr . Ch. II. 1000 |4. 16 K. R . A.,

betreffend Verbot der Extraktion von Gerbrinden,
vom 1. Juni 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
§ 9 b deS Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4 . Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetze betreffend
Abänderung dieses Gesetzes, vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 813 ) — in Bayern auf Grund des Artikels 4
Nr . 2 des Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. No¬
vember 1912 in Verbindung mit dem Gesetze zur Abänderung
dieses Gesetzes vom 4 . Dezember 1915 und mit der König¬
lichen Verordnung über den Uebergaug der (vollziehenden
Gewalt auf die Militärbehörden vom 31 . Juli 1914 — mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede
Uebertretung oder Aufforderung »der Anreizung zur Ueber-
tretung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und beim Vor¬
liegen mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft wird , sofern die bestehenden Gesetze
keine höhere Strafe bestimmen.

8 1.

Extraktionsverbot.

Es ist verboten , Auszüge (Extrakte ) aus Eichen- oder
Fichtenrinde oder -lohe durch heiße Flüssigkeiten, durch Dämpfe,
durch Pressen , oder nach vorheriger Zerkleinerung der Rinde
oder Lohe zu Mehl , sowie überhaupt unter Benutzung an¬
derer Mittel als kalten Wassers herzustellen.

Auch die Extraktion von nicht entrindetem Eichen oder
Fichtenholz fällt unter das Verbot.

Die Herstellung von Auszügen aus entrindetem Eichen¬
oder Fichtenholz oder anderen Gerbstoffen als Eichen- oder
Fichtenrinde »ach beliebigem Verfahren ist nicht verboten.

b ) Die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums ist ermächtigt , Ausnahmen von
den Bestimmungen des § 1 für begrenzte Mengen bestimm¬
ter Sorte Rinde zu gestatten.

Anträge sind ausschließlich an die Meldestelle der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung für Leder und Lederrohstoffe,
Berlin W 8, Behrenstraße 46 , zu richten.

Genehmigungen müssen schriftlich erfolgen und mit dem
Dienststempel der Meldestelle der Kriegsrohstoff -Abteilung
für Leder und Lederrohstoffe versehen sein.

8 3.

Ju jedem Betriebsraume , der zur Herstellung pflanz¬
licher Gerbstoffauszüge benutzt wird , ist ein Abdruck dieser
Bekanntmachung sowie der etwa erhaltenen Ausnahmebe-
willigung gemäß s 2, b an auffallender Stelle anzubringen.

8 2.
Ausnahmen.

a ) Die Herstellung »on Auszügen zu Zwecken der
chemischen Analyse aus Mengen von weniger als 1 kg
Eichen- oder Fichtenrinde aller Art ist erlaubt.

8 4.

Anfragen.
Anfragen wegen dieser Bekanntmachung sind an die

Meldestelle der Kriegs -Rohstoff-Abteilung für Leder und
Lederrohstoffe , Berlin W 8, Behrenstraße 46 , zu richten.
Abdrucke dieser Bekanntmachung sowie Vordrucke zur Er¬
langung einer Ausnahmebewilligung sind bet dieser Stelle
erhältlich.

8 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juni 1916
in Kraft.

Frankfurt a. M ., den 1. Juni 1916.

Stellv . Generalkommando des
18 . Armeekorps.

garne In handelssertiger Ausmachung für
sowie über Strick -, Stopf - und Häkelgarne
und baumwollenen Slnnstoffen , soweit sie
handelssertiger Aufmachung für den Kleinverk»
waren , ist kein Lagerbuch zu führen.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbeh»
zeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die
Räume zu gestatten, in denen meldepfltchtige 1
befinde» oder zu vermuten sind.

8 8 . s
Anfragen nnd Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche
machung betreffen, sind an das Webstoffmeldeam,

Zur schnelleren Bearbeitung und Erledig'
Wolle , für Baumwolle , für Bastfasern und für
Schreiben erforderlich . Die Schreiben müssen ^
Umschlag sowie am Kopfe des Brieses einen
ob sie Wolle, Baunnvolle . Bastfasern oder

Anfrage , die Herstellungs - oder Bearbei,
vorstehender Spinnstoffe betreffen , sind unmiu.a
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preub
Ministeriums , Berlin SW 48 — nicht an das"
amt — zu richten.

§ 9.

Inkrafttreten und Aufhebung älterer Bekanntaia^
Diese Bekanntmachung tritt am 31 . Mai M
Die Bekanntmachungen Nr W M 5üM

600/1 . 16 K R A werden durch diese Bekannt»,
gehoben.

2

Frankfurt a. M , den 31 . Mai 1916.

Stellv. Generalkommanim
18. Armeekorps.

Nr . M 3996/4 . 16. K. R . A.

üekanntmachung
licher

,Jn > Interesse der öffentlichen Sicherheit wirdb|>

Handel mit Abfällen und Spänen vonlAl
haltigen Stählen

für die Dauer des Krieges verboten . Lieferung von—
haltigen Abfällen und Spänen jeder Art und Mem
n'/c ' u" Hotelier derjenigen Stühle , vond!
Abfalle und Späne stammen, oder an die KriegsmetA
ge)ellschaft. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der!
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußisch -xu Kriechiums.

1 5

Jegliche Zuwiderhandlung oder Anreizung zurA
Handlung gegen dieses Verbot wird , soweit nichtm
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt siii
§ 9 b des Gesetzes über der Belagerungszustand m
1851 , in Bayern nach Artikel 2 Nr . 2 des Gesedesii
Kriegszustand vom 5 . 11 . 1912 mit Gefängnisitr»st
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände»
Reichsgesetz vom 11 . 2 . 1915 , betreffend Abändem
Gesetzes über den Belagerunszustand (in Bayern
Gesetz vom 4. 12. 1915 znr Abänderung des Ge,
den Kriegszustand ) mit Haft oder Geldstrafe bis Ml» 2 '
bestraft . " '

*
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Frankfurt a. Main , 30 . 5 . 16.

Stellvertretendes Generalkommat»

18. Armeekorps.

Lras-versteigerung.
Dienstag , den 6 . Juni 1916 , nachm . 2 1!* Uhr,
wird der Graswuchs der selbstbewirtschafteten Wiesen in der Gemarkung
Cronberg  öffentlich meistbietend versteigert.

Bei Bürgschaftsleistung kann Zahlungsausstand bis Martini l . Js.
gewährt werden.

H ö ch st a . M ., den 26 . Mai 1916.
Kgl. Domänen-Rentamt.

Drrher , Schlosser , Werkzeug¬
macher , Mechaniker :“ ,S£

Bewerbungen bitten wir Alter und Militärver-
Verhältnis anzugeben.

Motorenfahrik ObernrselA. G., Mmski lieiimW«.«.

An die Bewohner des ehem. Amtes Homburg v.d,
Mit der Einrichtung des Städtischen Museums wird demnächst

neu . Wir richten daher an die Einwohnerschaft die Bitte , alles M
die Geschichte , sowie das kulturelle und wirtschaftliche Leben
Bezug hat , sei es als Geschenk , sei es als Leihgabe , dem 9W
Verfügung stellen zu wollen.

Hierfür bestimmte Gegenstände können jeden
Dienstag von 4 —6 Uhr nachm , in der Englischen!
abgegeben oder auf gefl . Mitteilung abgeholt werden.

Bad Homburg v . d. Höhe , den 29 . Mai 1916 .
Der MC

-

I ® ?

V '1
? s '

1 r ^

Eine schöne

6 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör im 2 . Stock des Hauses
Ferdinandsstraße 42 ist für 1. Juli d. Js.
zu vermieten . Näheres beliebe man Louisen¬
straße 107 p . zu erfragen

Die p. Mim
im Querbau mit Vorplatz und W
hör an ruhige Leute — All-
lich — zu vermieten.

Reinhard , LoE

Verantwortlicher Nedakteur L. Freudenmaun , Bad Homburg v. d. H. — Druck und Verlag derHofbuchdruckerei <£. J .Schick Sohn.
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